
1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Un-

ternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für 
die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Soft-
warebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elek-
tronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der 
Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebe-
dingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektrome-
dizinische Technik.

1.2  Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei 
schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.

2. Angebot
2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
2.2  Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des 

Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. 
Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer un-
verzüglich zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.

 
3. Vertragsschluss
3.1  Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestel-

lung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.
3.2  Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige 

schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

3.3  Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ih-
rer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

 
4. Preise
4.1  Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Um-

satzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungs-
gemäße Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
für gewerbliche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im 
Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abga-
ben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung 
vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Trans-
portversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen 
und Vertragen. Die Verpackung  wird nur über ausdrückliche Vereinbarung 
zurückgenommen.

4.2  Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der 
Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.

4.3  Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisan-
gebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, 
so ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.

4.4 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkann-
ten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrech-
net. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmä-
ßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es 
hiefür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.

 4.5  Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutach-
tungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

 
5. Lieferung
5.1  Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:

a) Datum der Auftragsbestätigung
b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kauf-

männischen und sonstigen Voraussetzungen;
c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende 

Anzahlung oder Sicherheit erhält.
5.2  Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Ge-

nehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Geneh-
migungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.

5.3  Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu 
verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 
Jahr nach Bestellung als abgerufen.

5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie 
beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der 
vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die 
Dauer dieser Umstände; dazu zählen  insbesondere bewaffnete Auseinander-
setzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungs-
verzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel,  Arbeitskonflikte 
sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese 

vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lie-
ferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.

5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertrags-
strafe (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgen-
der Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punk-
ten ihre Anwendung im Übrigen unberührt lässt:

  Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetrete-
ne Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete 
Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens 1/2 %, insgesamt 
jedoch maximal 5 %, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Ge-
samtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung 
eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein 
Schaden in dieser Höhe erwachsen ist.

  Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.
 
6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
6.1  Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab 

Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung 
vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, CIF u.ä.). Dies gilt auch dann, 
wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Trans-
port durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert und geleitet wird.

6.2  Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. 
Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit 
ihrer Erbringung auf den Käufer über.

7. Zahlung
7.1  Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises 

bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest 
bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene 
Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung 
zu bezahlen.

7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt 
der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, wel-
che durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüng-
liche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Haupt-
lieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.

7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der verein-
barten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wech-
sel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden 
Zinsen und Spesen (wie z.B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Las-
ten des Käufers.

7.4  Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder 
sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.

7.5  Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie 
verfügen kann.

7.6  Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus 
diesem oder anderen Geschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbe-
schadet seiner sonstigen Rechte
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser 

Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene 
Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen, 

b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften 
fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Ver-
zugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer 
verrechnen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten 
nachweist.

 In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbeson-
dere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.

7.7  Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der 
vollständigen Zahlung bedingt.

7.8   Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich 
Zinsen und Kosten vor. 

  Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kauf-
preisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbe-
haltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, 
ab und verpflichtet sich einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern 
oder auf seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat der Käufer dem 
Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu ge-
ben und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Un-
terlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von 
der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist 
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der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen 
und diesen unverzüglich zu verständigen.

 
8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel
8.1  Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 

verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funk-
tionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe 
besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials 
oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Wer-
beschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den 
Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleisungsansprü-
che abgeleitet werden.

8.2  Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Lie-
fergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt 
auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder 
Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6. 

8.3   Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetre-
tenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt hat. Der Käufer hat das 
Vorliegen des Mangels unverzüglich nachzuweisen, insbesondere die bei 
ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu 
stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungspflichtigen Mangels gemäß 
Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl am Erfüllungsort die man-
gelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern oder sich zwecks 
Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preisminderung 
vorzunehmen.

8.4  Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkos-
ten (wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Weg-
zeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb 
des Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst 
und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden 
Eigentum des Verkäufers.

8.5 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers ange-
fertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsge-
mäße Ausführung. 

8.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht 
vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrich-
tung, Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedin-
gungen, Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene 
Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung un-
geeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die 
auf vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer 
haftet auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf at-
mosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse zu-
rückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz 
von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf ge-
brauchter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.

8.7  Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung 
des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich 
ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder In-
standsetzungen vornimmt. 

8.8  Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls  mit Ablauf der in Punkt 
8.2 genannten Frist.

8.9  Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für 
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1  Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern kei-

ne speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes 
Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf 
einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels einge-
schriebenen Briefes geltend zu machen.

9.2  Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiter-

führung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, un-
möglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzö-
gert wird,

b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstan-
den sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung 
leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder

c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführ-
ten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich verein-
barten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt.

9.3  Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung 
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4  Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröff-
net wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels 
hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei 
berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

9.5  Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen 

oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt 
auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernom-
men wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. 
Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung 
bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.

 9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
  
10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
10.1  Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, wel-

cher seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finan-
zierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltge-
räten im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst 
Nutzer  des  Elektro-Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, 
hat er die Finanzierungsverpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf 
seinen Abnehmer zu überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu do-
kumentieren. 

10.2  Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen, 
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um 
die Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere 
nach §§ 11 und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und  dem Abfallwirt-
schaftsgesetz  erfüllen zu können. 

10.3  Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem 
Verkäufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem 
Verkäufer durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung 
der Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 
10. entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft 
den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1  Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des 

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haf-
tung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermö-
gensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden 
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.2  Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme 
und Benutzung (wie z.B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der be-
hördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.3  Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus 
dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.

12. Geltendmachung von Ansprüchen
 Sofern im Einzelfall nicht gesondert vereinbarte oder gesetzliche Bestim-

mungen kürzere Fristen vorsehen, sind alle Ansprüche des Käufers bei 
sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 3 Jahren ab Gefahrenübergang 
gerichtlich geltend zu machen.

13. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
13.1  Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers ange-
fertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten 
schad- und klaglos zu halten.

13.2  Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige technische 
Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen 
u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nach-
ahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

14. Allgemeines
 Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen 

unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem 
angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen. 

15. Gerichtsstand und Recht
 Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - ein-

schließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich 
zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel 
des Bezirksgerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag 
unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungs-
normen. Die Anwendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausge-
schlossen.
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1. Präambel

1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten, soweit nicht die Vertragsparteien 
ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben.

1.2 Die nachfolgenden Bestimmungen über Lieferung von Waren gelten sinn-
gemäß auch für Leistungen.

1.3 Für Montagearbeiten gelten ergänzend die Montagebedingungen des
Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

2. Vertragsschluss
2.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der

Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung abgesandt hat und dieser nicht
binnen 10 Tagen vom Käufer nachweislich widersprochen wird.

2.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Einkaufsbedingungen des Käufers
sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn diese vom Verkäufer geson-
dert anerkannt werden.

2.3 Falls Import- und/oder Exportlizenzen oder Devisengenehmigungen oder ähn-
liche Genehmigungen für die Ausführung des Vertrages erforderlich sind, so
muss die Partei, die für die Beschaffung verantwortlich ist, alle zumutbaren
Anstrengungen unternehmen, die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigun-
gen rechtzeitig zu erhalten.

3. Pläne und Unterlagen
3.1 Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und

Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Gewicht, Maß, Fassungs-
vermögen, Preis, Leistung u. dgl. sind nur maßgeblich, wenn im Angebot
und/oder der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist.

3.2 Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige technische Unterlagen, wel-
che auch Teil des Angebotes sein können, bleiben ebenso wie Muster,
Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des
Verkäufers. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Reproduktion, Verbreitung und
Aushändigung an Dritte, Veröffentlichung und Vorführung darf nur mit aus-
drücklicher Zustimmung des  Eigentümers erfolgen.

4. Verpackung
4.1 Mangels abweichender Vereinbarung

a) verstehen sich die angegebenen Preise ohne Verpackung;
b) erfolgt die Verpackung in handelsüblicher Weise, um unter normalen Trans-

portbedingungen Beschädigungen der Ware auf dem Weg zu  dem festge-
legten Bestimmungsort zu vermeiden, auf Kosten des Käufers und wird nur
über Vereinbarung zurückgenommen.

5. Gefahrenübergang
5.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ware "ab Werk" (EXW) verkauft

(Abholbereitschaft).
5.2 Im übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses

gültigen Fassung.

6. Lieferfrist
6.1 Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten

der nachstehenden Zeitpunkte:
a) Datum der Auftragsbestätigung;
b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer nach Vereinbarung obliegenden tech-

nischen, kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen;
c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende An-

zahlung erhält und/oder eine zu erstellende oder sonstige Zahlungssicher-
stellung eröffnet ist.

6.2 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen.
6.3 Verzögert sich die Lieferung durch einen aufseiten des Verkäufers eingetrete-

nen Umstand, der einen Entlastungsgrund im Sinne des Art. 14 darstellt, so
wird eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt.

6.4 Hat der Verkäufer einen Lieferverzug verschuldet, so kann der Käufer entwe-
der Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den
Rücktritt vom Vertrag erklären.

6.5 Wurde die in Art. 6.4 vorgesehene Nachfrist durch Verschulden des Verkäufers
nicht genützt, so kann der Käufer durch eine schriftliche Mitteilung vom Vertrag
hinsichtlich aller noch nicht gelieferten Waren zurücktreten. Dasselbe gilt für
bereits gelieferte Waren, die aber ohne die noch ausständigen Waren nicht in
angemessener Weise verwendet werden können. Der Käufer hat in diesem
Falle das Recht auf Erstattung der für die nicht gelieferten Waren oder für die
nicht verwendbaren Waren geleisteten Zahlungen. Darüber hinaus steht dem
Käufer, sofern der Lieferverzug durch grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers ver-
ursacht wurde, auch Ersatz der gerechtfertigten Aufwendungen zu, welche er
bis zur Auflösung des Vertrages machen musste, und die nicht weiter verwendet

werden können. Bereits gelieferte und nicht verwendbare Waren hat der
Käufer dem Verkäufer zurückzustellen.

6.6 Nimmt der Käufer die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich
vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die
Verzögerung nicht durch eine Handlung oder Unterlassung des Verkäufers ver-
schuldet, so kann der Verkäufer entweder Erfüllung verlangen oder unter
Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

Wenn die Ware ausgesondert worden ist, kann der Verkäufer die Einlagerung
der Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers vornehmen. Der Verkäufer hat
außerdem einen Anspruch auf Rückerstattung aller gerechtfertigten
Aufwendungen, die er für die Durchführung des Vertrages machen musste und
die nicht in den empfangenen Zahlungen enthalten sind. 

6.7 Andere als die in Art. 6 genannten Ansprüche des Käufers gegen den
Verkäufer auf Grund dessen Verzuges sind ausgeschlossen.

7. Abnahmeprüfung
7.1 Sofern der Käufer eine Abnahmeprüfung wünscht, ist diese mit dem Verkäufer

ausdrücklich bei Vertragsabschluss in schriftlicher Form zu vereinbaren. Soweit
keine abweichenden Regelungen getroffen werden, ist dabei die
Abnahmeprüfung am Herstellungsort bzw. an einem vom Verkäufer zu bestim-
menden Ort während der normalen Arbeitszeit des Verkäufers durchzuführen.
Dabei ist die für die Abnahmeprüfung allgemeine Praxis des betreffenden
Industriezweiges maßgeblich.

Der Verkäufer muss den Käufer rechtzeitig von der Abnahmeprüfung verständi-
gen, so dass dieser bei der Prüfung anwesend sein bzw. sich von einem bevoll-
mächtigten Vertreter vertreten lassen kann. 

Erweist sich der Liefergegenstand bei der Abnahmeprüfung als vertragswidrig,
so hat der Verkäufer unverzüglich jeglichen Mangel zu beheben und den ver-
tragsgemäßen Zustand des Liefergegenstandes herzustellen. Der Käufer kann
eine Wiederholung der Prüfung nur in Fällen wesentlicher Mängel verlangen. 

Im Anschluss an eine Abnahmeprüfung ist ein Abnahmeprotokoll zu verfassen.
Hat die Abnahmeprüfung die vertragskonforme Ausführung und einwandfreie
Funktionstüchtigkeit des Liefergegenstandes ergeben, so ist dies auf jeden
Fall von beiden Vertragsparteien zu bestätigen. Ist der Käufer oder sein bevoll-
mächtigter Vertreter bei der Abnahmeprüfung trotz zeitgerechter
Verständigung durch den Verkäufer nicht anwesend, so ist das
Abnahmeprotokoll nur durch den Verkäufer zu unterzeichnen. Der Verkäufer
hat dem Käufer in jedem Fall eine Kopie des Abnahmeprotokolls zu übermit-
teln, dessen Richtigkeit der Käufer auch dann nicht mehr bestreiten kann,
wenn er oder sein bevollmächtigter Vertreter dieses mangels Anwesenheit
nicht unterzeichnen konnte.

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, trägt der Verkäufer die Kosten für die
durchgeführte Abnahmeprüfung. Der Käufer hat aber jedenfalls die ihm bzw.
seinem bevollmächtigten Vertreter in Verbindung mit der Abnahmeprüfung
anfallenden Kosten wie z.B. Reise-, Lebenshaltungskosten und Aufwandsent-
schädigungen selbst zu tragen.

8. Preis
8.1 Die Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk des Verkäufers ohne

Verladung. 
8.2 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt der Preisabgaben, sofern

nicht anderes vereinbart wurde. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der
Lieferung verändern, so gehen diese Veränderungen zu Gunsten bzw. zu
Lasten des Käufers.

9. Zahlung
9.1 Die Zahlungen sind entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu

leisten. Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist ein Drittel
des Preises bei Erhalt der Auftragsbestätigung, ein Drittel bei halber Lieferzeit
und der Rest bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung
enthaltene Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach
Rechnungslegung zu bezahlen.

9.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen
oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzu-
halten.

9.3 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung im
Verzug, so kann der Verkäufer entweder auf Erfüllung des Vertrages bestehen
und
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Begleichung der rück-

ständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufschieben,
b) eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
c) den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig stellen,
d) sofern aufseiten des Käufers kein Entlastungsgrund im Sinne des Art. 14

vorliegt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 7,5 % über dem je- 
weiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (siehe RL/EG zur 
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Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, vom 29. Juni 2000) 
verrechnen, 

oder unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist den Rücktritt vom Ver-
trag erklären.

9.4 Der Käufer hat jedenfalls dem Verkäufer als weiteren Verzugsschaden die
entstandenen Mahn- und Betreibungskosten zu ersetzen.

9.5   Hat bei Ablauf der Nachfrist gemäß 9.3 der Käufer die geschuldete Zahlung
oder sonstige Leistung nicht erbracht, so kann der Verkäufer durch schriftliche
Mitteilung vom Vertrag zurücktreten. Der Käufer hat über Aufforderung des
Verkäufers bereits gelieferte Waren dem Verkäufer zurückzustellen und ihm
Ersatz für die eingetretene Wertminderung der Ware zu leisten sowie alle
gerechtfertigten Aufwendungen zu erstatten, die der Verkäufer für die
Durchführung des Vertrages machen musste. Hinsichtlich noch nicht gelieferter
Waren ist der Verkäufer berechtigt, die fertigen bzw. angearbeiteten Teile dem
Käufer zur Verfügung zu stellen und hierfür den entsprechenden Anteil des
Verkaufspreises zu verlangen.

9.6   Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die in dem Vertrag geregel-
ten Rechte und Pflichten durch die Einführung des Euro nicht beeinflusst wer-
den. Zahlungspflichten, insbesondere die festgelegten Geldwerte, gelten als
in Euro vereinbart, sobald der Euro einzig zulässiges Zahlungsmittel ist. Die
Umrechnung erfolgt in allen Fällen auf Grundlage des amtlich festgelegten
Umrechnungskurses.
Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Umstellung auf Euro weder ein
Kündigungs-/Rücktritts- oder Anfechtungsrecht noch einen Anspruch auf
Schadenersatz oder Vertragsänderung begründet.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers
behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der
Verkäufer ist berechtigt, am Liefergegenstand sein Eigentum äußerlich kennt-
lich zu machen. Der Käufer hat den erforderlichen Formvorschriften zur
Wahrung des Eigentumsvorbehaltes nachzukommen. Bei Pfändung oder son-
stiger Inanspruchnahme ist der Käufer gehalten, das Eigentumsrecht des
Verkäufers geltend zu machen und diesen unverzüglich zu verständigen.

11. Gewährleistung
11.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen

jeden die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel zu beheben, der auf
einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht.
Ebenso hat der Verkäufer für Mängel an ausdrücklich bedungenen
Eigenschaften einzustehen.

11.2 Diese Verpflichtung besteht nur für solche Mängel, die während eines
Zeitraumes von einem Jahr bei einschichtigem Betrieb ab dem Zeitpunkt des
Gefahrenüberganges bzw. bei Lieferung mit Aufstellung ab Beendigung der
Montage aufgetreten sind.

11.3 Der Käufer kann sich auf diesen Artikel nur berufen, wenn er dem Verkäufer
unverzüglich schriftlich die aufgetretenen Mängel bekannt gibt. Die
Vermutungsregel des § 924 ABGB wird ausgeschlossen.  Der auf diese Weise
unterrichtete Verkäufer muss, wenn die Mängel nach den Bestimmungen
dieses Artikels vom Verkäufer zu beheben sind, nach seiner Wahl:
a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachbessern;
b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbes-

serung zurücksenden lassen;
c) die mangelhaften Teile ersetzen;
d) die mangelhafte Ware ersetzen.

11.4 Lässt sich der Verkäufer die mangelhaften Waren oder Teile zwecks
Nachbesserung oder Ersatz zurücksenden, so übernimmt der Käufer, falls
nicht anderes vereinbart wird, Kosten und Gefahr des Transportes. Die
Rücksendung der nachgebesserten oder ersetzten Waren oder Teile an den
Käufer erfolgt, falls nicht anderes vereinbart wird, auf Kosten und Gefahr des
Verkäufers.

11.5 Die gemäß diesem Artikel ersetzten mangelhaften Waren oder Teile stehen
dem Verkäufer zur Verfügung.

11.6 Für die Kosten einer durch den Käufer selbst vorgenommenen Mängelbe-
hebung hat der Verkäufer nur dann aufzukommen, wenn er hierzu seine
schriftliche Zustimmung gegeben hat.

11.7 Die Gewährleistungspflicht des Verkäufers gilt nur für die Mängel, die unter
Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei normalem
Gebrauch auftreten. Sie gilt insbesondere nicht für Mängel, die beruhen auf:
schlechter Aufstellung durch den Käufer oder dessen Beauftragten, schlech-
ter Instandhaltung, schlechten oder ohne schriftlicher Zustimmung des
Verkäufers ausgeführten Reparaturen oder Änderungen durch eine andere
Person als den Verkäufer oder dessen Beauftragten, normaler Abnützung.

11.8 Für diejenigen Teile der Ware, die der Verkäufer von dem vom Käufer vorge-
schriebenen Unterlieferanten bezogen hat, haftet der Verkäufer nur im
Rahmen der ihm selbst gegen den Unterlieferanten zustehenden
Gewährleistungsansprüche.
Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so  erstreckt sich die
Haftung des Verkäufers nicht auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern
darauf, dass die Ausführung gemäß den Angaben des Käufers erfolgte. Der
Käufer hat in diesen Fällen den Verkäufer bei allfälliger Verletzung von
Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.

Bei Übernahme von Reparaturaufträgen oder bei Umänderungen oder
Umbauten alter sowie fremder Waren sowie bei Lieferung gebrauchter Waren
übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.

11.9 Ab Beginn der Gewährleistungsfrist übernimmt der Verkäufer keine weiterge-
hende Haftung als in diesem Artikel bestimmt ist.

12. Haftung
12.1 Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass der Verkäufer dem Käufer keinen

Schadenersatz zu leisten hat für Verletzungen von Personen, für Schäden an
Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, für sonstige Schäden und für
Gewinnentgang, sofern sich nicht aus den Umständen des Einzelfalles ergibt,
dass dem Verkäufer grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Die Beweislastumkehr gemäß § 1298 ABGB wird ausgeschlossen.

12.2 Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund  von
Zulassungsvorschriften, Betriebsanleitungen, Vorschriften des Verkäufers
über die Behandlung des Kaufgegenstandes – insbesondere im Hinblick auf
allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen – und sonstigen gegebenen
Hinweisen erwartet werden kann.

12.3 Bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers wird, sofern nicht Artikel 12.1
Anwendung findet, der Schadenersatz auf 5 % der Auftragssumme, jedoch
maximal 727.000 Euro, begrenzt.

12.4 Sämtliche Schadenersatzansprüche aus Mängeln an Lieferungen und/oder
Leistungen müssen – sollte der Mangel durch den Verkäufer nicht ausdrück-
lich anerkannt werden – innerhalb eines Jahres nach Ablauf der vertraglich
festgelegten Gewährleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden,
andernfalls die Ansprüche erlöschen.

13. Folgeschäden
13.1 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in diesen Bedingungen ist die

Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer für Produktionsstillstand, ent-
gangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder jeden anderen
wirtschaftlichen oder indirekten Folgeschaden, ausgeschlossen. 

14. Entlastungsgründe
14.1 Die Parteien sind von der termingerechten Vertragserfüllung ganz oder teil-

weise befreit, wenn sie daran durch Ereignisse Höherer Gewalt gehindert wer-
den. Als Ereignisse Höherer Gewalt gelten ausschließlich Ereignisse, die für
die Parteien unvorhersehbar und unabwendbar sind und nicht aus deren
Sphäre kommen. Streik und Arbeitskampf ist aber als ein Ereignis Höherer
Gewalt anzusehen. 

Der durch ein Ereignis Höherer Gewalt behinderte Käufer kann sich jedoch
nur dann auf das Vorliegen Höherer Gewalt berufen, wenn er dem Verkäufer
unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 5 Kalendertagen, über Beginn
und absehbares Ende der Behinderung eine eingeschriebene, von der jewei-
ligen Regierungsbehörde bzw. Handelskammer des Lieferlandes bestätigte
Stellungnahme über die Ursache, die zu erwartende Auswirkung und Dauer
der Verzögerung, übergibt.

Die Parteien haben bei Höherer Gewalt alle Anstrengungen zur Beseitigung
bzw. Minderung der Schwierigkeiten und absehbaren Schäden zu unterneh-
men und die Gegenpartei hierüber laufend zu unterrichten. Andernfalls wer-
den sie der Gegenpartei gegenüber schadenersatzpflichtig. 

Termine oder Fristen, die durch das Einwirken der Höheren Gewalt nicht ein-
gehalten werden können, werden maximal um die Dauer der Auswirkungen
der Höheren Gewalt oder gegebenenfalls um einen im beiderseitigen
Einvernehmen festzulegenden Zeitraum verlängert.

Wenn ein Umstand Höherer Gewalt länger als vier Wochen andauert, werden
Käufer und Verkäufer am Verhandlungswege eine Regelung der abwick-
lungstechnischen Auswirkungen suchen. Sollte dabei keine einvernehmliche
Lösung erreicht werden, kann der Verkäufer ganz oder teilweise vom Vertrag
zurücktreten.

15. Datenschutz
15.1 Der Verkäufer ist berechtigt, personenbezogene Daten des Käufers im

Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern, zu übermitteln, zu überarbei-
ten und zu löschen. 

15.2 Die Parteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhaltung des ihnen aus
den Geschäftsbeziehungen zugegangenen Wissens gegenüber Dritten.

16. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort
16.1 Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag erge-

benden Streitigkeiten ist das für den Sitz des Verkäufers örtlich zuständige
österreichische Gericht.
Der Verkäufer kann jedoch auch das für den Käufer zuständige Gericht anrufen.

16.2 Die Parteien können auch die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes verein-
baren. 

16.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf vom 11. 4. 1980,  BGBl. 1988/96.

16.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers, auch
dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
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